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Betreff 
 
Bericht der ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Familie, Soziales, Gleichstellung und Integration des Rates der          
Stadt Sankt Augustin nimmt den Bericht der ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten zur 
Kenntnis. 
 
 
Sachverhalt/Begründung: 
 
Der Rat der Stadt Sankt Augustin hat in seiner Sitzung vom 25.06.2014 Frau Isabella 
Praschma-Spitzeck und Herrn Horst Ritter zu ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten 
nach § 2 der Satzung der Stadt Sankt Augustin über die Wahrung der Belange von        
Menschen mit Behinderung für die Dauer der Wahlperiode des am 25.05.2014 gewählten 
Rates bestellt. 
 
Zu den Pflichten der beiden ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten gehört nach                 
§ 6 der vorgenannten Satzung, dass diese gemeinsam dem Ausschuss für Familie,             
Soziales, Gleichstellung und Integration und dem Forum einmal jährlich Bericht über ihre 
Tätigkeit erstatten. 
 
Der entsprechende Tätigkeitsbericht der Behindertenbeauftragten ist als Anlage beigefügt. 
 
 
In Vertretung 
 
 
 
 
Marcus Lübken 
Beigeordneter 
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Die Maßnahme 
  hat keine finanziellen Auswirkungen / ist haushaltsneutral 
  hat finanzielle Auswirkungen 

 
Der Gesamtaufwand / Die Gesamtauszahlungen (bei Investitionen) beziffert/beziffern sich 
auf       €. 
 

  Mittel stehen hierfür im Teilergebnisplan / Teilfinanzplan       zur Verfügung. 
 

  Die Haushaltsermächtigung reicht nicht aus. Die Bewilligung von 
  über- oder außerplanmäßigem Aufwand ist erforderlich. 
  über- oder außerplanmäßigen Auszahlungen ist erforderlich (bei Investitionen). 
 
Zur Finanzierung wurden bereits       € veranschlagt; insgesamt sind       € bereit zu 
stellen. Davon entfallen       € auf das laufende Haushaltsjahr. 
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